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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

  Herrn Abgeordneten Harald Laatsch (AfD)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/15806
vom 13. Juni 2023
über Brandschaden MUF Salvador-Allende-Straße
_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wann sind die durch ein Feuer am 7.12.2022 beschädigten Wohneinheiten im MUF Salvador-Allende-Str.
wieder bewohnbar?

Zu 1.: Durch den Brand am 07.12.2022 wurde eine Wohnung des MUF beschädigt. Diese
Wohnung kann nach der Brandreinigung und weiteren baulichen Maßnahmen zur
Wiederherrichtung der Wohnung voraussichtlich im Dezember 2023 wieder für die
Unterbringung von Geflüchteten genutzt und bezogen werden.

2. Ist mittlerweile bekannt, wodurch der Brand ausgelöst wurde? Wenn ja, was war die Brandursache?

Zu 2.: Die Ursache des Brandes ist laut den zuständigen Ermittlungsbehörden in einem
elektrischen Defekt (TV-Gerät) zu sehen.
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3. Wie hoch sind die Kosten der Instandsetzung?

Zu 3.: Mit der Instandsetzung der Brandwohnung wurde die Berliner Immobilienmanagement
GmbH (BIM) beauftragt. Laut deren Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für die
Instandsetzung der Wohnung auf ca. 200.000 Euro.

4. Wie viele Räume waren oder sind durch das Feuer und den Löscharbeiten nicht bewohnbar?

Zu 4.: Die betroffene Wohnung, für die eine Belegung mit bis zu sieben Personen vorgesehen
ist, ist aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten nicht bewohnbar.

5. Gibt es in anderen MUF´s Wohneinheiten, die durch z.B. Brandschäden, Wasserschäden oder Vandalismus
als nicht bewohnbar gelten? Wenn ja, bitte nach Standort, Art der Beschädigung und Zeit der Unbewohnbarkeit
aufschlüsseln.

Zu 5.: In zwei weiteren MUF-Standorten wurden Brandschäden an die BIM gemeldet. Im April
2022 war im MUF Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow) ein Zweibettzimmer durch einen Brand
beschädigt worden, im November 2022 ein Appartement im MUF Paul-Schwenk-Straße
(Marzahn-Hellersdorf).

Berlin, den 28. Juni 2023

In Vertretung

Aziz B o z k u r t

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung


